
 

 
 

Sitzungsvorlage 
 
Vorlage Nr.: SV/103/2021 
öffentlich 
 
Bereich: Kämmerei Datum: 02.12.2021 
Bearbeiter: Kerstin Brenner   

 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

 

Gemeinderat 15.12.2021 öffentlich 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
 

Satzung über die Benutzung der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt 
Haiterbach (Kita-Satzung) 
 
Ein Entwurf für eine Gebührensatzung mit Vorschlag für eine Gebührenerhöhung der Eltern-
beiträge für die Benutzung der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ab 01.01.2022 
wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschuss am 28.06.2021 vorberaten. Sowohl der Kin-
dergartenausschuss als auch der Kirchengemeinderat der ev. Kirche Haiterbach schließen sich 
diesem Vorschlag der Gebührenerhöhungen zum 01.01.2022 an.    
   
Dieser Satzungsentwurf wurde in der Zwischenzeit noch einmal überarbeitet und zusätzlich zu 
der öffentlich-rechtlichen Gebührenregelung noch organisatorische Normen in einer Satzung 
über die Benutzung der städtischen Kinderbetreuungsreinrichtungen aufgearbeitet. Die Einfüh-
rung einer solchen Kita-Satzung wurde in der Sitzung des Kindergartenausschuss am 
29.09.2021 thematisiert. Durch die Satzung wird eine klare und einheitliche Vorgehensweise 
in den einzelnen Kindergärten der Stadt Haiterbach sichergestellt. Die Satzung greift interne 
Regelungen der Stadt Haiterbach auf, die das Anmeldeheft ergänzen. Für die Regelungen zur 
Aufsichtspflicht wurde die Expertise der Unfallkasse Baden-Württemberg herangezogen. Hierzu 
fand ein Beratungstermin mit einem Mitarbeiter der Unfallkasse, den Vertretern der Kinderta-
geseinrichtungen und des Kindergartenausschusses statt. Neben den Benutzungsgebühren 
werden nun folgende Themen in der Satzung geregelt: 
 
- Vorgehensweise bei nicht Einhaltung der vereinbarten Betreuungszeit 
- Aufnahmekriterien 
- Anmeldeverfahren 
- Betreuungsformen der einzelnen Einrichtungen 
- Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten, Schließzeiten 
- Kündigung 
- Aufsichtspflicht: Abholberechtigte Personen und Heimweg von Kindergartenkinder  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Benutzung der städtischen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen der Stadt Haiterbach (Kita-Satzung) zum 01.01.2022.  
 
 
Anlagen: 
Satzung über die Benutzung der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Haiter-



bach (Kita-Satzung)  
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